
Gemeinde Glowe

Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe 
vom 23.03.2022

Top 6.8 Beschluss über die Abwägung und den Teillandschaftsplan der 
Gemeinde Glowe           GV 030.07.253/22

Beschluss:

1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vor-
gebrachten Hinweise und Anregungen von Bürgern sowie die Stellungnah-
men der von der Planung berührten Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB und 
Nachbargemeinden zum Teillandschaftsplan Glowe hat die Gemeindever-
tretung mit folgendem Ergebnis geprüft: Von 8 von der Plan berührten 
Behörden und 3 Nachbargemeinde haben 5 Behörden eine Stellungnahme 
abgegeben. Von Bürgern gingen keine Stellungnahmen ein (ausführliche 
Abwägungsentscheidung in der Anlage).    

                  
a) berücksichtigt werden Hinweise und Anregungen von:
• Straßenbauamt Stralsund
• Forstamt Rügen
• Landkreis Vorpommern-Rügen
• Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

b) folgende Behörden/Nachbargemeinden hatten keine Hinweise und An-
regungen zur  
Planung:
• Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV

2. Das Bauamt Nord-Rügen wird beauftragt die Behörden, die Hinweise und 
Anregungen gegeben haben, unter Angabe von Gründen von diesem Er-
gebnis in Kenntnis zu setzen. 

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe beschließt den beigefügten 
Teillandschaftsplan.

Ausgeschlossen ist/sind: Herr Thomas Mielke
Abstimmungsergebnisse 

anwesend ja nein Enthaltung ausge-
schl.*
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* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 der KV M-V


